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22. März 2022 

Erlass Straßenbau Schleswig-Holstein Nr. 08/2022 

Betreff:  Technische Lieferbedingungen für flüssige Beton-Nachbehandlungs-
mittel, Ausgabe 2009 (TL NBM-StB 09) 

Bezug: 1. Erlass Straßenbau Schleswig-Holstein Nr. 06/2009 vom 04.08.2009 mit 
ARS Nr. 10/2009 

Anliegenden Abdruck des Allgemeinen Rundschreibens Straßenbau (ARS) Nr. 05/2022, 
mit dem das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) auf Änderungen der 
„Technischen Lieferbedingungen für flüssige Beton-Nachbehandlungsmittel“, Ausgabe 
2009 (TL NBM-StB 09) hinweist, übersende ich mit der Bitte um Kenntnisnahme, Beach-
tung und weitere Veranlassung. 

Mit dem im Bezug genannten Erlass Straßenbau Schleswig-Holstein Nr. 06/2009 wurden 
die „Technischen Lieferbedingungen für flüssige Beton-Nachbehandlungsmittel“, Aus-
gabe 2009 (TL NBM-StB 09) eingeführt. 

Die Absätze 2 bis 4 des Abschnittes 4.2.7 in den TL NBM-StB 09 werden durch die Re-
gelungen des ARS Nr. 05/2022 ersetzt und die zweite Formel im Abschnitt 4.2.4.3 für die 
Berechnung der mittleren Gesamtwasserabgabe wird durch das ARS Nr. 05/2022 korri-
giert. 
  

 



- 2 - 

 

Als Oberste Straßenbaubehörde führe ich die mit dem ARS Nr. 05/2022 verbundenen 
Änderungen zur sofortigen Anwendung bei allen Straßenbaumaßnahmen ein, die von 
der Straßenbauverwaltung des Landes durchgeführt oder die vom Bund oder vom Land 
gefördert werden. 
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Anlagen:   Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 05/2022 
- StB 25/7182.8/3-ARS-22/3644921 vom 21.02.2022 


